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AACHEN, DEN 03.02.2022 NR. 3

STÄDTEREGION AACHEN
Allgemeinverfügung 

Tierseuchenverfügung (Allgemeinverfügung) zum Ver-
bot der freiwilligen Impfung gegen die Bovine Virus Di-
arrhoe (BVD)  ab dem 01.02.2022 

Auf Grund  
 
der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlamen-
tes und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur 
Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich 
der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“), 
 
der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689 zur Ergän-
zung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Par-
laments und des Rates hinsichtlich Vorschriften betreffend 
Überwachung, Tilgungsprogramme und den Status „seu-
chenfrei“ für bestimmte gelistete und neu auftretende Seu-
chen (VO (EU) 2020/689), 
 
der Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infekti-
on mit dem Bovinen Virusdiarrhoe-Virus (BVDV-Verord-
nung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 
2016,
 
des § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten im Anwen-
dungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes und des Tie-
rische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes sowie zur 
Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Tier-
seuchenverordnungen (Zuständigkeitsverordnung Tierge-
sundheit und Tierische Nebenprodukte - ZustVO TierGesG 
TierNebG NRW) vom 27. Februar 1996 und 
 
des Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG. NRW.) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. November 1999,  
 
jeweils in der geltenden Fassung wird

die freiwillige Impfung gegen die Bovine Virus Diarr-
hoe (BVD) ab dem 01.02.2022 gemäß Artikel 46 Absatz 1 
Satz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/429 in Ver-
bindung mit § 2 Absatz 1 Nummer 2 der BVDV-Verordnung 
im gesamten Gebiet der StädteRegion Aachen verboten.
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröf-
fentlichung in Kraft.  
 

Begründung:  
 
Die Bovine Virus Diarrhoe (BVD) ist eine Rinderkrankheit, 
die weltweit vorkommt und zu den verlustreichsten Virus-
infektionen bei Rindern zählt. Bei der Erkrankung handelt 
es sich nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 
um eine Tierseuche der Kategorie C. Die Mitgliedstaaten, 
in denen die BVD relevant ist, sind verpflichtet Maßnahmen 
zu ergreifen, um eine Ausbreitung der Tierseuche in seu-
chenfreie Gebiete oder Gebiete mit einem BVD-Tilgungs-
programm zu verhindern. 

 
Nordrhein-Westfalen hat auf Grund des bisherigen Fort-
schritts bei der Bekämpfung der BVD bei der Europäischen 
Union die Genehmigung eines Tilgungsprogramms gemäß 
Artikel 31 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/429 bean-
tragt. Ziel dieses Tilgungsprogramms ist, dass Nordrhein-
Westfalen der Status „frei von BVD in Bezug auf gehal-
tene Rinder“ gewährt wird. Die Voraussetzungen für die 
Gewährung des Seuchenfreiheitsstatus für eine Zone, wie 
z. B. Nordrhein-Westfalen, sind in Anhang IV Teil VI Ka-
pitel 2 Abschnitt 1 der Delegierten Verordnung 2020/689 
festgelegt: 
 
a) Die Impfung gegen BVD für gehaltene Rinder ist 

verboten. 
b) Mindestens während der vorhergehenden 18 Mona-

te wurde kein Fall von BVD bei einem gehaltenen Rind 
bestätigt. 

c) Mindestens 99,8 % der Betriebe, die mindestens 99,9 % 
der Rinderpopulation repräsentieren, sind frei von BVD. 

 
In Bezug auf die Voraussetzung gemäß Buchstabe c) müs-
sen die Vorgaben für den Status „frei von BVD“ auf Ebe-
ne des einzelnen Betriebs gemäß des Anhangs IV Teil VI 
Kapitel 1 Abschnitt 1 (Gewährung Status) bzw. Abschnitt 
2 (Aufrechterhaltung Status) der Delegierten Verordnung 
2020/689 beachtet werden. Demnach führt die Impfung ge-
gen BVD dazu, dass der Betrieb keinen Freiheitsstatus er-
langen kann bzw. nicht länger als „frei von BVD“ gilt. 
 
Im Übrigen gelten für geimpfte Tiere auch Verbringungs-
beschränkungen. Gemäß des Anhangs IV Teil VI Kapitel 1 
Abschnitt 2 Nummer 1. d) der oben genannten Verordnung 
dürfen in Betriebe, die in einem BVD-freien Mitgliedstaat 
oder einer solchen Zone liegen, nur Rinder eingestellt wer-
den, die nicht gegen BVD geimpft wurden. 
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Gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2 der BVDV-Verordnung kann 
die zuständige Behörde die Impfung eines Rindes oder der 
Rinder eines bestimmten Gebietes gegen die BVDV-Infek-
tion verbieten, soweit Belange der Tierseuchenbekämpfung 
nicht entgegenstehen.  
 
Dem Impfverbot stehen keine Belange der Tierseuchenbe-
kämpfung entgegen. In Anbetracht des erreichten Standes 
der Tilgung der Tierseuche ist eine Impfung für einen Ab-
schluss des Tilgungsverfahrens und zur Inanspruchnahme 
weiterer Schutzgarantien nicht zielführend. Die mit einer 
Impfung verbundenen Unsicherheit in Bezug auf die Virus-
freiheit stellt bei der Vielzahl der Kontaktmöglichkeiten im 
Viehverkehr ein nicht vertretbares Risiko für die BVDV-
freie Rinderpopulation dar. Eine Einschleppung von BVDV 
wird auch dadurch verhindert, dass ausschließlich BVDV-
unverdächtige Rinder in Bestände verbracht werden dürfen. 
Neuinfektionen werden in erster Linie auf den Zukauf von 
nichtvirusfreien Tieren zurückgeführt. Eine vorbeugende 
Schutzimpfung von Rindern gegen die BVDV-Infektion ist 
deshalb entbehrlich. 
 
Die angeordneten Maßnahmen verstoßen auch nicht gegen 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Sie verfolgen in 
erster Linie den Zweck der Förderung der Tiergesundheit, 
der Verhinderung von Reinfektionen und der Verhinderung 
volkswirtschaftlicher Schäden und dienen damit dem öf-
fentlichen Interesse.  
 
Zur Verfolgung dieser Zwecke ist das Impfverbot eine ge-
eignete Maßnahme, um den Anteil nicht geimpfter BVDV-
freier Tiere innerhalb der Rinderpopulation kontinuierlich 
zu erhöhen und wesentliche Voraussetzung zur Gewährung 
des Status „frei von BVD in Bezug auf gehaltene Rinder“ 
auf Grundlage der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689 
der Kommission. Um eine Anerkennung durch die Kom-
mission zu erreichen, ist das Impfverbot zudem erfor-
derlich, da Anhang IV Teil VI Kapitel 2 Abschnitt 1 der 
Delegierten Verordnung 2020/689 ein Impfverbot als Vo-
raussetzung für Anerkennung und auch Aufrechterhaltung 
des Status vorschreibt. 
 
Das Impfverbot ist ferner angemessen, da das öffentliche 
Interesse an der Bekämpfung der Seuche das Interesse der 
Rinderhalter am freien Bestimmungswillen über ihr Eigen-
tum überwiegt. Eine BVDV-Infektion kann zu massiven 
klinischen Erscheinungen und damit wirtschaftlichen Ein-
bußen führen. Auch die erforderlichen seuchenprophylakti-
schen Maßnahmen zum Schutz der Betriebe, die die BVD 
getilgt haben, vor Reinfektionen bedeuten für diese Unter-
nehmen nicht unerhebliche wirtschaftliche Aufwendungen 
für Biosicherheitsmaßnahmen. Hieraus ergibt sich, dass das 
öffentliche Interesse an den angeordneten Maßnahmen die 
Interessen der dadurch betroffenen Tierhalter am freien Be-
stimmungswillen über ihr Eigentum überwiegt. Dem Inte-
resse der betroffenen Tierhalter, mit ihren Tieren nach Be-
lieben verfahren zu können, stehen mögliche erhebliche 

wirtschaftliche Schäden, der Schutz der freien Bestände 
und die Tiergesundheit als zwingende Gründe gegenüber. 
Zudem dienen die angeordneten Maßnahmen dazu, die An-
erkennung als BVDV-freie Zone zu erreichen. Damit geht 
wegen des höheren Tiergesundheitsstandards der Rinder 
eine Verbesserung der Handelsmöglichkeiten für alle Tier-
halter einher. Da dies allen Rinderhaltern zugutekommt, 
dienen die Maßnahmen letztlich auch den Interessen der 
von den Maßnahmen betroffenen Tierhalter. 

Allgemeine Hinweise:  
 
Anzeigepflicht: 

Jeder Verdacht der Erkrankung auf BVD ist dem Amt für 
Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen der 
StädteRegion Aachen unverzüglich anzuzeigen.  
 
In Rinder haltenden Betrieben, die als BVD-infiziert gelten, 
können Impfungen gegen BVD im Rahmen der Seuchenbe-
kämpfung weiterhin angeordnet werden.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Zustellung Klage erhoben werden. Die Kla-
ge ist beim Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 
92, 52070 Aachen, schriftlich einzureichen oder bei der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts zur Niederschrift zu erklären. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form eingereicht 
werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur versehen sein und an die 
elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden.
Weitere Informationen zum elektronischen Rechtsverkehr 
erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Aachen, den 02.02.2022 Der Städteregionsrat
 Dr. Tim Grüttemeier

http://www.justiz.de

